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2015/232 

Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat  

Vorlage an den Landrat  

 Beantwortung der Interpellation von Christine Gorrengourt: „Trinkwasserschutz: auch vier 
Jahre nach Fukushima fehlt ein risikogerechter Notfallschutz“ (2015-232) 
 
vom 27. Oktober 2015 
 
 
1. Text der Interpellation 
 
Am 4. Juni 2015 reichte Christine Gorrengourt die Interpellation "Trinkwasserschutz: auch vier Jah-
re nach Fukushima fehlt ein risikogerechter Notfallschutz" (2015-232) ein. Sie hat folgenden Wort-
laut: 

Beim Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi am 11. März 2011 floss Wasser aus 
den Atomreaktoren, das mit 1,3.1013 Becquerel pro Kubikmeter radioaktivem Iod bzw. 2,3.1012 

Becquerel pro Kubikmeter radioaktivem Cäsium ausserordentlich hoch kontaminiert war. Dass 
radioaktiv kontaminiertes Wasser wie in Fukushima in grossen Mengen aus einem schweizeri-
schen Kernreaktor auslaufen könnte, wird in den Unfallszenarien des ENSI jedoch nicht berück-
sichtigt. Entsprechend fehlt der gesetzlich vorgeschriebene Notfallschutz für ein solches Szenario. 
Eine wissenschaftliche Studie – Untersuchung möglicher Folgen eines schweren Unfalls in einem 
schweizerischen Kernkraftwerk auf die Trinkwasserversorgung - des Öko-Instituts Darmstadt 
(Sept. 2014)1 - zeigt auf, dass in einem solchen Fall die Trinkwasserentnahme aus Aare und Rhein 
innert weniger Stunden für Wochen und Monate eingestellt werden müsste. Betroffen wären Städ-
te wie Basel, Rheinfelden, Aarau usw. Auch in Zürich müsste die Trinkwassergewinnung aus dem 
See möglicherweise unterbrochen werden, wegen radioaktiver Belastung über den Luftweg. In 
einer "Aktennotiz" vom 27.2. 2015 hat das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) 
die vom Öko-Institut berechneten Fliessgeschwindigkeiten bestätigt. Laut ENSI dauert es zwischen 
9 und 31 Stunden bis verseuchtes Wasser aus Beznau, Leibstadt oder Gösgen am Ort der Trink-
wasserfassungen der Stadt Basel eintrifft (Varianten Normalwasser/Hochwasser); nur 2 bis 4 
Stunden dauert es bis die Radioaktivität aus dem Atomkraftwerk Mühleberg den Bielersee und die 
dortigen Trinkwasserfassungen erreichen würde. Das ENSI verlangt unverständlicherweise auf 
Grund dieser Befunde von den Betreibern keinerlei technischen Massnahmen gegen eine unkon-
trollierte Freisetzung von radioaktiv kontaminiertem Wasser (z.B. Auffangbecken, Dekontaminie-
rungsanlagen), die etwas kosten würden. Es erwägt nur eine billige Revision der Alarmpläne. Bei 
einem Atomunfall vom Typ Fukushima könnte das Wasser von Aare und Rhein während Wochen 
und Monaten nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt werden. Der Regierungsrat ist gebe-
ten, die folgenden Fragen zu beantworten: 
 
1. Welche Vorsorge gegen eine akute Trinkwasserkontamination durch Radioaktivität ist derzeit im 

Kanton griff- und betriebsbereit? 
 
a. Wo stehen konkret die entsprechenden Tankwagen/Transportkapazitäten und Trinkwasser-

lieferungen bereit? 
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b. Für welche Mengen Trinkwasser (Liter/Kopf/Tag) über welche Zeiträume ist mit Sicherheit 
vorgesorgt? 

c. Woher werden die betroffenen Einwohner, soweit sie nicht evakuiert werden müssen, mit 
Trinkwasser versorgt? 

 
2. Welche Radioaktivitätsmengen (insb. Cäsium, Strontium, Jod) werden im angestrebten Refe-

renzszenario der Notfallplanung unterstellt und wie unterscheidet sich dieses Szenario quantita-
tiv von den Emissionsmengen in Fukushima? Trifft es zu, dass das ENSI als Referenzszenario 
nur Unfallvarianten berücksichtigen will, bei denen 100 bis 1000 Mal weniger Radioaktivität in 
die Gewässer austritt als in Fukushima und, falls dies zutrifft, welchen Wert haben solche 
Schein-Szenarien nach Ansicht des Regierungsrates? 
 

3. Was wären die Konsequenzen einer längerfristigen Trinkwasserverseuchung für Bevölkerung 
und Wirtschaft, zB. über mehrere Jahre? 

 
4. Die "Faustregeln" des ENSI vom 27. Februar 2015 enthalten keine Angaben darüber, welche 

Mengen an Radioaktivität freigesetzt würden. Mit der publizierten Formel werden die Spitzen-
werte heruntergespielt, weil die Abgabe über die gesamte Dauer der Emissionen gemittelt und 
die Spitzenwerte geglättet werden. So versäumen es die Verantwortlichen im ENSI, eine Ab-
schätzung des Verlaufs der Emissionen und deren Konzentration über die Zeit zu berechnen, 
was für eine Beurteilung der effektiven Gefährdung entscheidend ist. Zuständig für die Notfall-
massnahmen sind die Kantone. 
a. Kann der Regierungsrat darlegen, in welchen Mengen und in welchem Zeitverlauf eine Was-

serverseuchung bei einem Unfall aus seiner Sicht erwartet wird? 
b. Kann der Regierungsrat darlegen, welche Massnahmen konkret vorbereitet sind, solange das 

ENSI seine eigenen Befunde und Berechnungsmethoden zu den Emissionen verheimlicht? 
c. Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass der Notfallschutz realistische Szenarien beinhal-

ten müsste, um wirksam zu sein? 
d. Wie hat sich der Bundesrat bezüglich Notfallpläne nach dem Unfall von Fukushima geäus-

sert? Werden die damaligen Erwartungen heute in den Kantonen umgesetzt? 
e. Die Schutzbehörden von Basel-Stadt haben vom ENSI ein realistisches Szenario für die Si-

mulation der Verseuchung der Flüsse und des Trinkwassers verlangt. Weshalb wird dieses 
Szenario vom ENSI nicht umgesetzt? 

 
5. Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass nach den Erfahrungen in Fukushima die Katastro-

phenvorsorge der Betreibern mit technischen Massnahmen verbessert werden muss, zum Bei-
spiel durch Einrichtung von Dekontaminationsanlagen und Restwasserbecken? Was unter-
nimmt er, dass das ENSI diesbezüglich endlich aktiv wird? 

 
6. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass die Schliessung der Schweizer Atomkraftwerke be-

schleunigt werden muss, wenn sich zeigt, dass die Ziele des Notfallschutzes nicht erfüllt werden 
können, umso mehr als inzwischen alle Schweizer AKWs defizitär arbeiten (vgl. NZZ vom 
13.12.2014) und ihre Entsorgungskosten so oder so wirtschaftlich nicht tragen können? 

 
 
2. Beantwortung der Interpellation 
 
Allgemeines 
Nach dem Kernkraftwerk-Unfall von Fukushima von 2011 hat der Bundesrat eine umfassende 
Analyse des Notfallschutzes bei einem KKW-Unfall in der Schweiz angeordnet. Gestützt auf den 
umfassenden Bericht der speziellen Arbeitsgruppe IDA NOMEX (Interdepartementalen Arbeits-
gruppe zur Überprüfung der Notfallschutzmassnahmen bei Extremereignissen in der Schweiz) sind 
seither zahlreiche Massnahmen umgesetzt worden. Im neuen Notfallschutzkonzept sind die ein-
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zelnen Massnahmen zusammengeführt worden. Die Leitung lag beim Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz BABS. Der Bundesrat hat das neue Notfallschutzkonzept am 1. Juli 2015 zur Kenntnis 
genommen. Als nächster Schritt werden nun die erforderlichen Anpassungen der rechtlichen 
Grundlagen erarbeitet. Die betreffenden Änderungsanträge sollen dem Bundesrat bis Ende 2016 
vorgelegt werden. 
 
Das „Notfallschutzkonzept bei einem KKW-Unfall in der Schweiz“ mit Stand vom 23. Juni 2015 
beinhaltet mit Anhang 1 eine Tabelle mit den Vorsorge- und Einsatzaufgaben der Kantone, Ge-
meinden, Regionen und Betriebe. Zu den Aufgaben gehört auch das Vorhandensein eines Kon-
zeptes Sicherstellung der allgemeinen Infrastruktur wie Trinkwasser, unabhängig der Ursache des 
KKW-Störfalles und dessen direkten und indirekten Auswirkungen. 
 
Der Vorsorgeplanung bezüglich eines KKW-Unfalls wird eine grosse Bedeutung zugemessen. Das 
Schadenausmass bei einem KKW-Unfall mit Freisetzung einer grossen Menge Radioaktivität wird 
als hoch eingeschätzt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird jedoch aufgrund der in der Schweiz gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften als extrem gering angenommen. 
Die Interpellation fokussiert sich auf eine Kontamination von Aare und Rhein mit direkten Folgen 
für die Trinkwassergewinnung und -versorgung von Augst bis Birsfelden sowie indirekt auch für die 
Gemeinden, welche Trinkwasser der Industriellen Werke Basel beziehen. Eine wirksame Vorsor-
geplanung muss aber im Gesamtkontext gesehen werden und darf sich nicht nur auf eine Teilge-
fährdung ausrichten. 
 
 
Situation Vorsorgeplanung im Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) 
Eine Analyse des neuen Notfallschutzkonzeptes durch das AMB hat aufgezeigt, dass in diesem 
hoch komplexen und umfangreichen Themenbereich einige Vorsorgekonzepte und -pläne der Stu-
fen Kanton und Gemeinden in Basel-Landschaft vorhanden sind, einige überarbeitet und einige 
noch erarbeitet werden müssen. 
 
Im Rahmen des Entlastungspakets 2012-2015 wurden im AMB Ressourcen abgebaut und Pla-
nungen auf später verschoben. So auch im Bereich Notfallschutz bei einem KKW-Unfall. Mit der 
Finanzstrategie 2016-2019 steht ein weiterer Abbau beim Personal sowie eine Einstellung der 
Möglichkeit, fachspezifische Leistungen über das Konto 313 „Honorare externe Berater“ einzukau-
fen bevor. Folglich werden verschobene Planungen wiederum, und neue Planungen zurückgestellt 
werden müssen. Die Umsetzung des nationalen Notfallschutzkonzeptes bei einem KKW-Unfall 
bedingt, dass Finanzmittel verbindlich zur Verfügung stehen sowie die Vorsorgeplanungen zwi-
schen den Staatsebenen Bund - Kantone - Gemeinden bezüglich Ressourceneinsatz und Vorge-
hen koordiniert und Synergien genutzt werden. 
 
 
Zu den einzelnen Fragen 
 

1. Welche Vorsorge gegen eine akute Trinkwasserkontamination durch Radioaktivität ist 
derzeit im Kanton griff- und betriebsbereit? 

Antwort des Regierungsrats: 
Prinzipiell ist es, basierend auf der Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung 
in Notlagen, Aufgabe der Gemeinden mit ihren Wasserversorgungen Notfallpläne zu erstellen. 
Dazu gehört auch die Gefährdung, Einschränkung oder Einstellung der Trinkwasserversorgung 
wegen eines Störfalles. Wie weit die einzelnen Notfallpläne einer Wasserkontamination durch Ra-
dioaktivität wirklich Stand halten, ist nicht überprüft. 
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Im speziellen wird sich eine radioaktive Kontamination vor allem über die Flüsse Aare und Rhein 
ausbreiten. In den beiden Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt wären die folgenden Trink-
wassergewinnungsanlagen betroffen, da sie Grundwasser fördern, welches mit Rheinwasser an-
gereichert wird: Wasserwerk Lange Erlen (Industrielle Werke Basel IWB), Hardwasser AG und 
Wasserversorgung Muttenz (zwei eigene Grundwasserpumpwerke im Hardwald). 
 
Der Kanton Basel-Landschaft strebt bei der Wasserversorgung eine hohe Versorgungssicherheit 
an und setzt bei der Wasserversorgungsplanung konsequent auf das Prinzip der 2 Standbeine 
(Redundanz). Das heisst, jeder Wasserversorgung stehen zwei hydrogeologisch unabhängige 
Wasserbezugsorte (aus verschiedenen Grundwasservorkommen) zur Verfügung, die je alleine den 
mittleren Bedarf decken können. Die meisten baselbieter Gemeinden mit Bezugsrechten von den 
grossen zentralen Wasserwerken (Hardwasser/IWB) fördern ihr Trinkwasser im Normalfall aus 
eigenen Grundwasserfassungen im Birs- oder im Ergolztal. Von der Hardwasser AG oder den IWB 
wird in der Regel nur in ausserordentlichen Situationen (technische Störungen, Gewässerver-
schmutzungen, extreme Trockenheit) Trinkwasser bezogen. Auf einen Dauerbezug von der Hard-
wasser AG bzw. von den IWB angewiesen sind im Kanton Basel-Landschaft nur die beiden Ge-
meinden Allschwil und Binningen. Die Hardwasser AG verfügt über kein eigenes Verteilnetz. Sie 
fördert ins Netz der IWB, wo sich das Wasser mit dem aus den Langen Erlen vermischt. 
 
In der Wasserversorgungsplanung des Kantons Basel-Landschaft für die "Region 1", welche dem 
Bezirk Arlesheim entspricht und auch die Versorgung des Kantons Basel-Stadt miteinbezieht, wur-
de das Szenario "Ausfall Grundwasseranreicherung aus dem Rhein" mitberücksichtigt (Amt für 
Umweltschutz und Energie, 2013, www.aue.bl.ch → Wasser → Wasserversorgung → Regionale 
Wasserversorgungsplanung). Die berechneten Wasserbilanzen zeigen, dass ein Ausfall der oben 
genannten, vom Rhein abhängigen Wasserbezugsorte unmittelbar einschränkende Auswirkungen 
auf die Wasserversorgung des Kantons Basel-Stadt sowie der baselbieter Gemeinden Allschwil 
und Binningen hätte. Die übrigen Gemeinden (inkl. Muttenz) könnten ihren mittleren Trinkwasser-
bedarf durch Grundwasser aus dem Birs- und Ergolztal decken und eine Versorgung ab öffentli-
chem Netz weiterhin gewährleisten. Die Planung zeigt im Weiteren, dass im unteren Birstal sogar 
Reserven vorhanden sind, die im Notfall an die IWB geliefert werden könnten. Voraussetzung dazu 
wäre die Realisierung der in Planung befindlichen "Transitleitung Birstal Ost". 
 
Die Gemeinde Allschwil wird von den IWB mit Trinkwasser beliefert. Fällt diese Lieferung aus, so 
kann die Gemeinde Allschwil ihre Quellen in Schönenbuch und einen Notbrunnen im Areal des 
Gartenbades Bachgraben aktivieren und damit zumindest eine eingeschränkte, reduzierte Netz-
versorgung sicherstellen. Die Gemeinde Binningen wird voll von den IWB versorgt. Das Verteilnetz 
von Binningen ist mit dem der Stadt Basel zusammengeschlossen. Dementsprechend ist die Be-
völkerung von Binningen gleich betroffen wie die Einwohner von Stadt Basel. 
 
Das Wasserwerk Lange Erlen der IWB kann, im Gegensatz zur Hardwasser AG, auch ohne Anrei-
cherung mit Rheinwasser Grundwasser fördern. Einerseits ist natürliches Grundwasser aus dem 
Wiesental vorhanden und andererseits projektieren die IWB die Möglichkeit einer Grundwasseran-
reicherung mit Flusswasser aus der Wiese. Damit und mit einer Lieferung von Überschüssen aus 
dem Birstal könnte die IWB bei Ausfall der Rheinwasseranreicherung eine eingeschränkte Versor-
gung von Trinkwasser ab öffentlichem Netz in ihrem Versorgungsgebiet gewährleisten. 
 
Ist die Versorgung ab öffentlichem Netz eingeschränkt, so werden die Bewohner zu einem spar-
samen Umgang mit dem Trinkwasser aufgerufen. Fällt die Netzversorgung ganz aus, so muss 
Trinkwasser mit Behältern und Tankwagen bereitgestellt und verteilt werden. Die Organisation der 
Notversorgung ist in den Notwasserkonzepten der Gemeinden geregelt. Bei einem Unfall in einem 
Atomkraftwerk würde der Kantonale Krisenstab die Koordination der Massnahmen übernehmen. 
 
  

http://www.aue.bl.ch/
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a. Wo stehen konkret die entsprechenden Tankwagen/Transportkapazitäten und Trink-
wasserlieferungen bereit? 

Antwort des Regierungsrats: 
Der Kantonale Krisenstab Basel-Landschaft (KKS) verfügt über ein Einsatzkonzept „mobile Trink-
wassernotversorgung“. Mit diesem Konzept können örtlich und zeitlich begrenzte Trinkwasserver-
sorgungsausfälle bewältigt werden. Der KKS mietet die Mittel jeweils bei privaten Transportunter-
nehmen der Lebensmittelbranche ein. Mobile Wasseraufbereitungsanlagen werden bei der Basler 
Krisenorganisation oder über das Ressourcenmanagement Bund (ResMaB) angefordert. 
Die mobilen Trinkwasseraufbereitungsanlagen der Industriellen Werke Basel resp. der Baseler 
Krisenorganisation würden bei einer Rheinwasserkontamination wegen Eigengebrauch sicherlich 
nicht zur Verfügung stehen! Der Kanton Basel-Landschaft verfügt über keine eigenen Transport-
behälter, Wasserverteileinrichtungen und mobile Wasseraufbereitungsanlagen. Im Ereignisfall sind 
wir vollumfänglich auf die Verfügbarkeit fremder Mittel angewiesen. 
 
Es ist anzufügen, dass bei einer Kontamination der Aare und des Rheins die vorhandenen zivilen 
und militärischen Mittel nicht ausreichen werden. 
 

b. Für welche Mengen Trinkwasser (Liter/Kopf/Tag) über welche Zeiträume ist mit Si-
cherheit vorgesorgt? 

Antwort des Regierungsrats: 
Mit Sicherheit ist nicht flächendeckend vorgesorgt. Grundsätzlich haben die Haushalte eigenver-
antwortlich einen Notvorrat von neun Liter pro Person vorzuhalten. Dies ist einem grossen Teil der 
Bevölkerung nicht bewusst. Die Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in 
Notlagen schreibt in Art. 4 ab dem sechsten Tag eine verfügbare Trinkwassermenge von 15 Liter 
pro Person und Tag vor. Ob dies so eingehalten werden kann, wird von der Kontaminationslage 
(Kontamination von Oberflächengewässern mit anschliessender Kontamination des Grundwassers 
und Kontamination von Anlagen der Wasserversorgungsinfrastruktur), des Vorhandenseins und 
der Umsetzbarkeit der Vorsorgekonzepte und -pläne sowie der Wirksamkeit der Massnahmen ab-
hängen. 
 

c. Woher werden die betroffenen Einwohner, soweit sie nicht evakuiert werden müs-
sen, mit Trinkwasser versorgt? 

Antwort des Regierungsrats: 
Die nicht evakuierten Einwohner werden gemäss Notfallplan, basierend auf der Verordnung über 
die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen, versorgt. Es ist Aufgabe des Kantons 
und des Bundes die betroffenen Gemeinden subsidiär zu unterstützen. Gemäss Art. 10 „Besonde-
re Bestimmungen für Ereignisse mit erhöhter Radioaktivität“ der Verordnung über die Organisation 
von Einsätzen bei ABC- und Naturereignissen kommt dem Bund dabei eine führende Rolle zur 
Bewältigung zu. 
 
 
2. Welche Radioaktivitätsmengen (insb. Cäsium, Strontium, Jod) werden im angestrebten 

Referenzszenario der Notfallplanung unterstellt und wie unterscheidet sich dieses Sze-
nario quantitativ von den Emissionsmengen in Fukushima? Trifft es zu, dass das ENSI 
als Referenzszenario nur Unfallvarianten berücksichtigen will, bei denen 100 bis 1000 
Mal weniger Radioaktivität in die Gewässer austritt als in Fukushima und, falls dies zu-
trifft, welchen Wert haben solche Schein-Szenarien nach Ansicht des Regierungsrates? 

Antwort des Regierungsrats: 
Der Kanton verfügt nicht über die Fachkompetenz diese Frage zu beantworten. Die vom ENSI an-
geforderte Stellungnahme wurde trotz mehrmaligen Nachfragen nicht erhalten. 
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Im Rahmen der Stellungnahme zur interdepartementalen Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Not-
fallschutzmassnahmen bei Extremereignissen in der Schweiz (IDA NOMEX) Massnahme 14 hat 
der Regierungsrat des Kanton Basel- Landschaft beantragt, dass im Bericht eine klare Aussage 
zum Referenzszenario A6 zu machen ist. Dieser Antrag wurde aber nicht aufgenommen. Die Bei-
behaltung des Szenarios auf Stufe A3 ist aus Sicht des Regierungsrates ebenfalls unbefriedigend. 
(siehe Anhang 1: Vernehmlassung betreffend Bericht zur IDA NOMEX-Massnahme 14: Überprü-
fung der Referenzszenarien vom 11. Februar 2014). 
 
 
3. Was wären die Konsequenzen einer längerfristigen Trinkwasserverseuchung für Bevöl-

kerung und Wirtschaft, zB. über mehrere Jahre? 

Antwort des Regierungsrats: 
Je nach Expositionssituation mit ihrer radiologischen Lage sowie der Wirksamkeit der getroffenen 
Schutzmassnahmen sind die Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft unterschiedlich. Ohne 
genau definiertes Szenario allgemeingültige Konsequenzen für Basel-Landschaft abzuleiten, ist 
nicht zielführend. In der Stellungnahme zum IDA-Nomex Massnahme 14 hat der Regierungsrat 
des Kanton Basel-Landschaft im Antrag 3 darauf hingewiesen, dass die Konsequenzen im Trink-
wasserbereich zwischen dem Bund und den Kantonen abzusprechen sind. (siehe Anhang 2: Stel-
lungnahme vom 31. Januar 2013, Radioaktive Schadstoffausbreitung in Fliessgewässer bei einem 
Extremereignis in einem schweizerischen Kernkraftwerk). 
 
Betreffend Wasserversorgung kann davon ausgegangen werden, dass bei einem Unfall in einem 
Atomkraftwerk die Alarmierung funktioniert und die Wasserwerke ihre Grundwasseranreicherung 
mit Rheinwasser rechtzeitig abstellen. Der Untergrund im Hardwald und in den Langen Erlen wür-
de also, ausser durch "Fallout" aus der Luft, nicht mit radioaktiven Stoffen belastet. 
 
Wie zur Frage 1 erläutert, funktioniert das Wasserwerk Lange Erlen (IWB) mit Einschränkungen 
auch ohne Rheinwasseranreicherung. Bei einem Unterbruch der Grundwasseranreicherung in der 
Muttenzer Hard können die Grundwasserpumpwerke der Hardwasser AG und die beiden Pump-
werke "Auweg" und "Obere Hard" der Gemeinde Muttenz noch einige Tage weiter laufen. Sie soll-
ten jedoch rasch abgeschaltet werden, damit der durch die Anreicherung gebildete "Grundwasser-
berg" möglichst lange erhalten bleibt. 
 
Die Hardwasser AG sollte ihren Betrieb mit Rheinwasser-Anreicherung erst wieder aufnehmen, 
wenn die radioaktive Belastung des Rheins auf ein tolerierbares Mass zurückgegangen ist, da 
sonst der Untergrund in der Hard mit radioaktiven Stoffen kontaminiert würde. Ohne Grundwas-
seranreicherung und ohne Förderung bleiben die Grundwasserbrunnen im Hardwald während ca. 
2 bis 3 Monaten geschützt. Danach würde belastetes Grundwasser aus der Umgebung (Rangier-
bahnhof, Auhafen, Deponien) und radioaktiv belastetes Wasser aus dem Rhein langsam bis zum 
Entnahmebereich der Brunnen im Hardwald vordringen. Bei einer länger andauernden Belastung 
des Rheins wäre mit einer nachhaltigen Beeinträchtigung des heutigen Systems zur Trinkwasser-
gewinnung im Hardwald zu rechnen. Falls radioaktive Stoffe in grösseren Mengen in den Unter-
grund der Hard gelangen würden, könnte eine akzeptable Trinkwasserqualität, falls überhaupt, nur 
mit aufwändigen zusätzlichen Aufbereitungsmethoden (z.B. Umkehrosmose oder Ionentauscher) 
erreicht werden. In einem solchen Fall wäre zu prüfen, ob es nicht wirtschaftlicher ist, den Standort 
Hardwald aufzugeben und das fehlende Wasser über Transportleitungen aus grösserer Entfernung 
herbei zu schaffen. 
 
Geht man von einer lang anhaltenden starken Belastung der Gewässer und auch von einem "Fall-
out" aus der Atmosphäre aus, so ist damit zu rechnen, dass Spuren von radioaktiven Stoffen noch 
während Jahren bis Jahrzehnten im "Trinkwasser" nachweisbar sein werden. Unbelastetes Was-
ser zum Trinken und evtl. auch zur Zubereitung von Speisen würde dann wohl vorwiegend in Be-
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hältern eingekauft. Das Wasser ab öffentlichem Netz wäre dann noch für die Körperhygiene, zu 
Reinigungszwecken und zur Abwasserentsorgung geeignet. Denkbar ist auch, dass in den Haus-
halten dezentrale Filtersysteme zum Einsatz kämen. 
 
 
4. Die "Faustregeln" des ENSI vom 27. Februar 2015 enthalten keine Angaben darüber, 

welche Mengen an Radioaktivität freigesetzt würden. Mit der publizierten Formel werden 
die Spitzenwerte heruntergespielt, weil die Abgabe über die gesamte Dauer der Emissi-
onen gemittelt und die Spitzenwerte geglättet werden. So versäumen es die Verantwort-
lichen im ENSI, eine Abschätzung des Verlaufs der Emissionen und deren Konzentration 
über die Zeit zu berechnen, was für eine Beurteilung der effektiven Gefährdung ent-
scheidend ist. 
Zuständig für die Notfallmassnahmen sind die Kantone. 
 
a. Kann der Regierungsrat darlegen, in welchen Mengen und in welchem Zeitverlauf ei-

ne Wasserverseuchung bei einem Unfall aus seiner Sicht erwartet wird? 

Antwort des Regierungsrats: 
Diese Frage kann nicht abschliessend beantwortet werden, da derzeit keine aktuellen Modellrech-
nungen bekannt sind. 
 

b. Kann der Regierungsrat darlegen, welche Massnahmen konkret vorbereitet sind, so-
lange das ENSI seine eigenen Befunde und Berechnungsmethoden zu den Emissio-
nen verheimlicht? 

Antwort des Regierungsrats: 
Im Rahmen der AG IDA-Nomex Aufträge 14 und 18 wurden Massnahmen erarbeitet und werden 
im Notfallschutzkonzept (23. Juni 2015) auch aufgezeigt. Auf Stufe Kanton können diese Szenari-
en alleine aber nicht bewältigt werden. Die bisherigen möglichen und umsetzbaren Massnahmen 
auf kantonaler Ebene sind in der Frage 1 bereits beantwortet worden. 
 

c. Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass der Notfallschutz realistische Szenarien 
beinhalten müsste, um wirksam zu sein? 

Antwort des Regierungsrats: 
Ja, diese Meinung teilt der Regierungsrat. Er macht nochmals auf den Antrag 6 in der Stellung-
nahme vom 11.2.2014 aufmerksam, bei welchem seitens Regierungsrat Basel-Landschaft ein 
Szenario der Stufe A6 als Grundlage gefordert wurde. 
 

d Wie hat sich der Bundesrat bezüglich Notfallpläne nach dem Unfall von Fukushima 
geäussert? Werden die damaligen Erwartungen heute in den Kantonen umgesetzt? 

Antwort des Regierungsrats: 
Der Bundesrat hat am 4. Mai 2011 eine interdepartementalen Arbeitsgruppe zur Überprüfung der 
Notfallschutzmassnahmen bei Extremereignissen in der Schweiz (IDA NOMEX) eingesetzt. 2012 
hat er einen umfassenden Bericht der Arbeitsgruppe zur Kenntnis genommen und die zuständigen 
Bundesstellen mit der Umsetzung der darin aufgeführten 56 Einzelmassnahmen beauftragt. Im 
neuen Notfallschutzkonzept sind die einzelnen Massnahmen zusammengeführt worden. Der Bun-
desrat hat das neue Notfallschutzkonzept am 1. Juli 2015 zur Kenntnis genommen. Die Kantone 
müssen voraussichtlich nach den Revisionen von Bundesrecht ihre Konzepte ab 2017 anpassen 
und erweitern. 
 



8 

e. Die Schutzbehörden von Basel-Stadt haben vom ENSI ein realistisches Szenario für 
die Simulation der Verseuchung der Flüsse und des Trinkwassers verlangt. Weshalb 
wird dieses Szenario vom ENSI nicht umgesetzt? 

 
Antwort ENSI: 
Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI hat in diesem Zusammenhang zusätzli-
che Analysen durchgeführt und ist daher auf das Anliegen des Kantons Basel-Stadt eingegangen. 
Diese Analysen werden nun anlässlich einer Sitzung am 28. Oktober 2015 beim ENSI vorgestellt 
und mit dem Kanton Basel-Stadt besprochen. 
 
Im "Aktionsplan Fukushima" (2012 - 2015), in welchem die Lehren aus dem Unfall im japanischen 
Kernkraftwerk Fukushima Dai-ichi berücksichtigt sind, wurde auch ein Aktionspunkt zur Ausbrei-
tung von Schadstoffen in Fliessgewässern aufgenommen.  
Das ENSI hatte für seine Beurteilung der Gewässerverunreinigungen und Ausbreitungen in Fliess-
gewässern verschiedene Akteure einbezogen. Nämlich: 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS (Nationale Alarmzentrale NAZ); Bundesamt für Umwelt 
BAFU; Bundesamt für Gesundheit BAG; Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL; 
Kanton Aargau; Kanton Basel-Landschaft; Kanton Basel-Stadt; Kanton Bern; Kanton Freiburg; 
Kanton Neuenburg; Kanton Solothurn; Kanton Waadt und Stadt Biel.  
Es kann festgestellt werden, dass die bestehenden Abläufe und Massnahmen geeignet sind, um 
die Menschen zu schützen. Dennoch besteht in vier Punkten Überprüfungsbedarf:  
• Überprüfung der Auslegungsstörfälle in Bezug auf eine Freisetzung radioaktiver Stoffe in den 

Wasserpfad. Erarbeitung eines Konzepts für den Umgang mit grossen Mengen kontaminierten 
Wassers bei Extremereignissen (zuständig Kernkraftwerke und ENSI) 

• Überprüfung der Meldewege bei einer Kontamination von Flusswasser (zuständig NAZ) 
• Überprüfung der Kriterien für die Alarmierung und das Ergreifen von Schutzmassnahmen (zu-

ständig ENSI)  
• Überprüfung und Ergänzung des Umgebungsüberwachungsprogramms (zuständig BAG) 
 
Meldet eine Kernanlage eine unzulässige Abgabe, prüft das ENSI anhand von Faustregeln, ob die 
Schwellen für Sofortmassnahmen erreicht oder überschritten wurden. Auf der Basis solcher Ab-
schätzungen empfiehlt das ENSI der NAZ oder dem Bundestab ABCN gegebenenfalls die Anord-
nung von Sofortmassnahmen. 
 
Zum Thema der Verunreinigung von Fluss- und Grundwassers und somit des Trinkwassers durch 
Radioaktivität hat das ENSI auf seiner Website diverse Artikel und Dokumente aufgeschaltet. Von 
Interesse dürfte dabei ein Artikel sowie die dazu gehörende Aktennotiz "Faustregeln zur Abschät-
zung der Aktivitätskonzentration und der Fliesszeiten nach einem KKW-Unfall mit einer Abgabe 
von radioaktiven Stoffen in Aare und Rhein" sein. 
 
 
5. Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass nach den Erfahrungen in Fukushima die 

Katastrophenvorsorge der Betreibern mit technischen Massnahmen verbessert werden 
muss, zum Beispiel durch Einrichtung von Dekontaminationsanlagen und Restwasser-
becken? Was unternimmt er, dass das ENSI diesbezüglich endlich aktiv wird? 

Antwort des Regierungsrats: 
Mit der IDA-Nomex Massnahme 18 wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) in der 
Zusammenarbeit mit den Kantonen und dem ENSI das Notfallschutzkonzept (Stand 23. Juni 2015) 
erstellt. Der Auftrag für die Erarbeitung der Gesetzesanpassungen (Notfallschutzverordnung, 

http://www.ensi.ch/de/topic/aktionsplan-fukushima/
http://www.ensi.ch/de/2015/02/11/faustregeln-fuer-die-radioaktivitaetsausbreitung-in-fluessen-nach-einem-kkw-unfall/
http://static.ensi.ch/1423582328/faustregeln_radioaktivitaet_ausbreitung_fluesse_kkw-unfall.pdf


9 

ABCN Einsatzverordnung, die Alarmierungsverordnung und die Verordnung über die Nationale 
Einsatzzentrale) liegt nun beim BABS. Innerhalb des vorliegenden Notfallschutzkonzeptes sind 
auch Massnahmen für die Dekontamination so vorgesehen. 
 
 
6. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass die Schliessung der Schweizer Atomkraftwerke 

beschleunigt werden muss, wenn sich zeigt, dass die Ziele des Notfallschutzes nicht er 
füllt werden können, umso mehr als inzwischen alle Schweizer AKWs defizitär arbeiten 
(vgl. NZZ vom 13.12.2014) und ihre Entsorgungskosten so oder so wirtschaftlich nicht 
tragen können? 

Antwort des Regierungsrats: 
Auf Stufe Bund wird an der Energiestrategie 2050 gearbeitet, in dieser ist der Verzicht auf die AKW 
bei allfälligen Sicherheitsmängeln möglich. Der Kanton hat daher auch dieser vorgegebenen Stra-
tegie zu folgen. 
 
 
3. Fazit 
Der Regierungssrat ist sich der Problematik bewusst und hat tut dies in seinen Stellungnahmen 
auch kund (Anhang 1). Allerdings sind seine Möglichkeiten begrenzt, da die Sicherheit der Kern-
kraftwerke Aufgabe des Bundes ist. 
 
 
Liestal, 27. Oktober 2015 Im Namen des Regierungsrates 

 

 Der Präsident: 

 Anton Lauber 

 

 Der Landschreiber: 

 Peter Vetter 

 
 
 
- Anhang 1: Vernehmlassung betreffend Bericht zur IDA NOMEX-Masnnahme 14: Überprüfung 

der Referenzszenarien vom 11. Februar 2014). 
- Anhang 2: Stellungnahme vom 31. Januar 2013, Radioaktive Schadstoffausbreitung in Fliess-

gewässer bei einem Extremereignis in einem schweizerischen Kernkraftwerk 
 












	Impressum
	Vorlage
	Anhang 1
	Anhang 2

